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OLG Düsseldorf: Prüfungs- und Hinweispflicht auch bei fachkundig beratenem 
Auftraggeber? 

 
Entscheidung vom 29.04.2005 - 23 U 157/04 

 
Abdichtungsbereiche gegen Feuchtigkeit bedürfen einer besonderen Beobachtung und 
Überprüfung, da dies eine typische Gefahrenquelle und ein kritischer Bauabschnitt ist. 
Auch wenn der Bauherr von einer fachkundigen Person beraten wird, wird der 
Unternehmer von seiner Prüfungs- und Hinweispflicht nicht entbunden. 
 
 

OLG Karlsruhe: Planungsfehler - Kein Schadensersatz für Sowieso-Kosten! 
 

Entscheidung vom 07.03.2006 - 8 U 200/05 
 
Aufwendungen des Bauherrn zur nachträglichen Abdichtung der Bodenplatte muss der 
planende Architekt trotz eines Planungsfehlers nicht ersetzen, wenn diese auch bei von 
vornherein richtiger Planung notwendig gewesen wären und vom Bauherrn als 
Zusatzleistung hätten bezahlt werden müssen (sog. Sowieso-Kosten). 
 
 

VG Düsseldorf: Ingenieurkammer-Mitglieder müssen haftpflichtversichert sein! 
 

Entscheidung vom 19.06.2006 - 36 K 1670/05.U 
 

1. Das Fehlen einer Haftpflichtversicherung eines Ingenieurs wird bei Mitgliedschaft in 
einer Ingenieurkammer durch Verhängung einer Geldbuße geahndet. 
2. Die wirtschaftliche Lage des Ingenieurs ist für den Pflichtverstoß dem Grund nach 
ohne Bedeutung. 
3. Die Nichtbeantwortung von außergerichtlichen Anfragen der Ingenieurkammer stellt 
ebenfalls einen Berufspflichtverstoß dar. 
 
 

KG/BGH: Bauzeitverlängerung - Honorarerhöhung? 
 

Entscheidung vom 15.03.2005 - 27 U 399/03 
 
1. Hat ein Architekt/Ingenieur für den Fall der Überschreitung einer bestimmten Bauzeit 

Anspruch auf Vergütung des Mehraufwandes, sind an dessen Nachweis hohe 
Anforderungen zu stellen.  
 

2. Allein die zeitliche Verschiebung von Überwachungsmaßnahmen begründet keinen 
Mehrvergütungsanspruch.  
 

3. Nur solche Mehraufwendungen sind zu erstatten, die aus – dem 
Architekten/Ingenieur nicht zurechenbaren – Bauzeitenverzögerungen kausal 
resultieren. 
 

4. Ein solcher Nachweis ist ohne zeitnahe Dokumentaiton nicht zu führen. 
 

 
 


